
 

 

  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Entfall der Säumnisgebühr für eine verspätete Rückmeldung zum 
Wintersemester 2020/2021 

 
Das Präsidium der Frankfurt University of Applied Sciences beschließt aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage den Entfall der, in der Nachfrist vom 01.09. bis 30.09.2020 obligatorisch zu 
entrichtenden Säumnisgebühr für eine verspätete Rückmeldung zum Wintersemester 
2020/2021. 
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